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Die Single European Payment Area (Sepa)
bietet auch dem Handel Chancen, die ei-
genen Zahlungsinstrumente effizient an-
zupassen, sofern eine grenzüberschrei-
tende Tätigkeit erfolgt. Die berechtigte 
Frage aber für den kleinen und mittelstän-
dischen Handel nach dem Nutzen eines
europaweit einheitlichen Zahlungsraumes
ist bis heute nicht ausreichend beant-
wortet.

Zur Entstehung des Gedankens eines 
europäischen Zahlungsraumes ohne
Grenzen soll an dieser Stelle nicht näher
eingegangen werden. Allerdings ist zu 
erwähnen, dass ein politischer Wille aus-
schlaggebend war, dem sich die europäi-
schen Banken gestellt haben. 

Unbestritten ist inzwischen, dass der An-
teil grenzüberschreitender Zahlungen eu-
ropaweit bislang mit etwa zwei Prozent
eher gering ist. Eine Notwendigkeit der
Schaffung von gemeinsamen Regelungen
kann hieraus nicht hergeleitet werden, da
eine vorhandene Sepa nicht per se mehr
grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr
erzeugt.

Weiterhin ist eine Schaffung von mehr
Wettbewerb zwischen den Anbietern von
Zahlungssystemen nur dann gelungen,
wenn dies nicht auf Kosten von bisher be-
stehenden effizienten und kostengünsti-
gen Zahlungssystemen erfolgt. Nach heu-
tigem Stand ist mit der Forderung nach 
Migration der nationalen Systeme gerade
dies jedoch nicht absehbar. 

Handel nur unzureichend beteiligt

Innerhalb des European Payment Council
(EPC), einem Zusammenschluss der 
europäischen Banken, wurde die Umset-
zung von Sepa geplant, die in der Veröf-
fentlichung der Regelwerke im März 2006
ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Aus

Sicht des Handels fand eine aktive Beteili-
gung an der Gestaltung einer Sepa nicht
statt. Informationen über die Arbeiten wur-
den nur sehr eingeschränkt zugänglich
gemacht. 

Sieht man die Schaffung der Sepa als eine
den Banken von außen auferlegte Pflicht,
ist nachvollziehbar, dass die Vorbereitung
zunächst eher „bankenintern” erfolgte, da
sie nicht aus eigenem Antrieb hervorge-
gangen ist. Spätestens jedoch zu Beginn
der eigentlichen Umsetzung und Ausge-
staltung der Grundlagen hätte eine Einbe-
ziehung der späteren Nutzer erfolgen
müssen, gerade im Hinblick auf eine Kun-
denorientierung und Anwendernutzbar-
keit. 

Insofern gilt der größte Kritikpunkt des
Handels der unterlassenen Information
und Einbeziehung der Kunden. Auch
wenn die Gestaltung der endgültigen Pro-
dukte dem Wettbewerb der Banken über-
lassen bleiben muss, so werden doch mit
den Grundregeln die Möglichkeiten eines
Systems begrenzt. Hier wäre die Berück-
sichtigung der Anwenderinteressen erfor-
derlich gewesen.

Aus Handelssicht nicht von Sepa zu 
trennen ist die derzeit von der Europäi-
schen Kommission geplante Zahlungs-
richtlinie. Beide Projekte zusammen erge-
ben die künftigen Rahmenbedingungen
und Handlungsalternativen, auf die sich
der Handel vorbereiten muss.

Einzelhandel

Von Ulrich Binnebößel

Die bloße Vollzugsmeldung zum ver-
einbarten Termin wird Sepa nicht zum
Erfolg machen, fasst Ulrich Binne-
bößel die Sicht des Einzelhandels zu-
sammen. Der größte Kritikpunkt des
Handels gilt der fehlenden Einbezie-
hung der Kunden in die Gestaltung der
Sepa. Hauptforderung: Die System-
kosten müssen sich am effizientesten
derzeitigen System orientieren. Und
nationale Verfahren sollten nicht ab-
geschaltet werden, solange es einen
Markt dafür gibt. Mit anderen Worten:
Sepa darf nicht das Aus für ELV be-
deuten. Red.

Ulrich Binnebößel ist Referent für Zah-
lungsverkehr beim Hauptverband des
Deutschen Einzelhandels (HDE), Berlin.

Zum Autor

Sepa aus Sicht des
Handels: ELV muss
weiterleben
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Die Chance zur Schaffung eines neuen
Zahlungsraumes mit einheitlichen Rege-
lungen ist letztlich aber auch eine Heraus-
forderung an alle Beteiligten. Daher hat
auch der Handel seine Interessen einge-
bracht. Die handelsspezifischen Forde-
rungen werden im Folgenden stichwortar-
tig betrachtet.

Transparenz steht unter anderem für
die Offenlegung der angewandten Ge-
bührenpraxis und damit auch für die
Chance auf eine Senkung der Kosten. Die
europäische Gesetzgebung muss sicher-
stellen, dass die Kostenstrukturen der Sys-
teme allgemein offengelegt werden und 
eine Preisgestaltung im Hinblick auf kar-
tellrechtliche Erfordernisse stets nachvoll-
ziehbar bleibt.

Wettbewerb zielt auf einen möglichst 
ungehinderten, fairen Marktzugang für al-
le Zahlungsdienstleister sowie uneinge-
schränkte grenzüberschreitende Nachfra-
ge der Nutzer. Auf Anbieterseite müssen
die Marktzugangsbarrieren den jeweiligen
Erfordernissen des Angebotes angepasst
werden, um nicht wettbewerbsbeschrän-
kende Situationen durch zu hoch angeleg-
te Eintrittsbarrieren zu schaffen. Ebenso
müssen Nachfrager alle Angebote nutzen

können, gleich in welchem Land diese an-
geboten werden. 

Zulassungsbedingungen für neue
Marktteilnehmer müssen in diesem Zu-
sammenhang offen genug gefasst wer-
den. Nur so wird ein erhöhter Druck auf
den Markt entstehen und eine für Ver-
braucher effiziente und kostengünstige
Nutzung der vorhandenen Zahlungsmittel
gewährleistet. Zugangsbedingungen wie
Mindestkapitalisierungsvorschriften oder
Beschränkung der ausgeübten Tätigkeiten
stellen für den Handel ein ungerechtfertig-
tes Hindernis dar, eigene Zahlungsdiens-
te EU-weit in freiem Wettbewerb anzu-
bieten. 

Dabei bleibt der Aspekt der Sicherheit aller
Zahlungstransaktionen selbstverständlich
von entscheidender Bedeutung und kann
durch flexible Ausgestaltung der Bedin-
gungen gewährleistet werden.

Europaweit einheitliche Standards
bieten die Gewähr, dass Anbieter in je-
dem europäischen Land tätig werden
können, ohne erneut nationale Zulas-
sungsverfahren zu durchlaufen. Nachfra-
ger müssen auch auf Produkte im Aus-
land zugreifen können, die Anwendbarkeit
muss durch gemeinsame Standards gesi-
chert sein. Dadurch steigt der Wettbe-

werb und es entsteht Druck auf die Ge-
bühren. Neue Dienstleistungen im Zah-
lungsverkehr können schneller auf den
Markt gebracht werden und eine kritische
Masse erreichen.

Nationale Systeme 
nicht zu schnell abschalten

Der Zwang zur Migration geht an den 
Erfordernissen eines europäischen Zah-
lungsraumes vorbei. Deutschland hat be-
reits heute existierende effiziente Zah-
lungssysteme. 

Für den deutschen Zahlungsraum besteht
die Gefahr, dass bei einer Schaffung eu-
ropäischer Standards die etablierten Sys-
teme zu schnell abgeschaltet werden. Da-
her fordert der Handel eine lang angelegte
Parallelität der Systeme. Nationale Syste-
me dürfen nicht abgeschaltet werden, so-
lange sie vom Markt nachgefragt werden.

Starttermin verschieben? 

Ein eng gesteckter Zeitrahmen darf nicht
zu handwerklichen Fehlern führen. Auch
wenn der Anstoß von der Kommission
kam, einen gemeinsamen Zahlungsraum
bis zum Jahr 2010 zu schaffen, so darf
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dies nicht zu unausgereiften und übereil-
ten Maßnahmen verleiten. 

Daher ist zu begrüßen, dass die Verab-
schiedung der Zahlungsrichtlinie nicht
übereilt stattfindet, nur weil Banken zur
Wahrung ihres einmal festgelegten Start-
termins vollendete Rechtsgrundlagen
benötigen. Vielmehr sollte die Rahmenge-
setzgebung detailliert und vollständig er-
folgen, auch wenn dies länger dauert als
ursprünglich erwartet. Ein Starttermin 
lässt sich leichter verschieben, als dass
sich durch unausgereifte Rechtsgrundla-
gen erwachsene Verzerrungen beseitigen
lassen.

Systemkosten dürfen nicht steigen

Der einheitliche Zahlungsraum darf nicht
teurer werden. Die Ablösung der nationa-
len Systeme durch neue einheitliche Zah-
lungsstandards darf nicht dazu führen,
dass die Systemkosten für den Nutzer in
Deutschland steigen. 

Betrachtet die Kommission nur die ge-
samteuropäische Sicht, nach der die
Summe aller Transaktionskosten in der EU
sinken soll, muss aus Sicht des deutschen
Handels gleichzeitig gelten, dass kein
Land durch die Einführung eines europäi-
schen Zahlungsraumes Nachteile erleiden
darf. Das heißt, dass sich die Nutzerpreise
der neuen Zahlungssysteme am jeweils
national effizientesten und damit günstig-
sten System orientieren müssen.

Aufrechterhaltung des elektronischen
Lastschriftverfahrens ELV: Deutschland be-
sitzt mit dem elektronischen Lastschrift-
verfahren ELV – dem Zahlen per ec-Karte
und Unterschrift – ein von Handelsunter-
nehmen und Verbrauchern gleicher-
maßen akzeptiertes und effizientes Zah-
lungssystem. Zahlen des EHI Retail Insti-
tutes belegen, dass ELV in Deutschland
nach wie vor das beliebteste Zahlungsins-
trument nach Bargeld ist. Es bietet dem
Händler eine Alternative zu bankenspezifi-
schen Angeboten und dient damit bereits

als Garant für eine moderate Preispolitik
der Banken für andere, ähnliche Produkt-
angebote. 

ELV hat sich zu einem flexiblen Produkt
entwickelt. Es bietet dem Händler die 
Möglichkeit, ein Zahlungssystem aus un-
terschiedlichen Modulen verschiedener
Anbieter zu installieren, das seine indivi-
duellen Gegebenheiten optimal berück-
sichtigt. Kein anderes Bankenprodukt 
bietet solche Flexibilität im Hinblick auf
Kosten, Leistung und Risikoberücksichti-
gung. 

Wird Sepa nach den heute bekannten Plä-
nen umgesetzt, bedeutet dies den Tod von
ELV. Daher fordert der Handel, die Grund-
lagen zur Nutzung des Systems national
so lange aufrecht zu erhalten, wie es einen
Markt für ELV gibt. Darüber hinaus sollte
die Integration der kartenbasierten Last-
schriftverfahren in den europäischen Zah-
lungsraum betrieben werden. Dies kann
mit der Schaffung eines gesonderten Re-
gelwerkes geschehen.

Keine Verlierer produzieren

Zusammenfassend ist für die Nutzer der
Zahlungssysteme in einer Sepa entschei-
dend, dass für jeden Nutzer ein Zusatznut-
zen erkennbar sein muss. Das bedeutet
insbesondere, dass es keine Kostenstei-
gerungen für den Einzelnen geben darf. 

Im Gegensatz zur Kommission, die einen
Erfolg melden kann, wenn ein gesamtwirt-
schaftlicher Gewinn erzielt wird, der auch
durch die Aufrechnung von Verlusten der 
Einen und Gewinnen anderer entstehen
kann, fordert der Handel eine Berücksichti-
gung jedes einzelnen Nutzers. Nur dann,
wenn sich das jeweils effizienteste System
eines Landes als gesamteuropäisches Sys-
tem durchsetzen kann und weiterhin kein
nationales System verschwinden muss,
das seinen Nutzen bewiesen hat, wird jeder
Nutzer einen Gewinn haben. Es darf nicht
dazu kommen, dass die Sepa Gewinner
und Verlierer mit sich bringt. �
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